
Gemeinde Stegen
Landltrei s Brei sgau-Hochschwarzwal d

BETRIEBSSATZUIIG
für ûen Eigenbetrieb

l{asserversorgung der Geneinde Stegen

vom 15. Dezember 
.1992

Aufgrund von $ 2 Abs. 2 des Gesetzes
(Eigenbetriebsgesetz - EigBG) j. V. m,

fJijr"tiemberg (GemO) hat der Gemeinderat

ùber die Eigenbetrìebe der Gemeinde
4 der Gemei ndeordnung für Baden-

Gemeinde Stegen am 15. Dezember
$

ì992 foìgende Betriebssatzung beschlossen

$l
Gegenstand des Eigenbetriebes

(l) 0ie Hasserversorgung der 6emeinde Stegen wìrd als Eigenbetrieb nach dem
E'igenbetriebsgesetz, der Satzung der Gemeinde Stegen über dìe den Anschluß
an dìe l,lasserversorgungsanlage und . die, Versorgung der Grundstljcke mit
l¡lasser (t.lasserversorgungssatzung - |.lVS) in der jeweiìs geltenden Fassung
u¡d den Bestìnrmungen dieser Satzung geführt.

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen "l,lasse¡versorgung der Gemeinde Stegen',.

(3) Zweck des Eigenbetrìebes ist es, die Bevölkerung auf dem Gebiet der
Gemeinde Stegen rnit Trinkwasser zu versorgen.

(4) 0er Eigenbetrieb betreibt die seinem Betriebszweck fördernden oder ihn
wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

$2

Stamkapital

Das Stannkapital des E'igenbetriebs beträgt DM 700.000.

Verwal tungsorgane
me i ster.

$3

Venraltungsorgane des Eigenbetriebs

des Eigenbetrìebs sind der Gemeinderat und der Bürger-

$+

BetriebsIeitung

Für den Eigenbetrieb wird keine Eigenbetriebsìeitung bestellt.
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$s

Aufgaben des Getcinderates

Der 6èmeinderat entscheidet Über a1le Angelegenheitm des Eigenbetrìebs,
soweÍt hierfür nicht der Bijrgermeister zuständig ist. Er entscheidet über:

ljbernahme weiterer Aufgaben,
5. die Umwandlung der Recñtsform des Eigenbetriebes oder von wirtschaftlichen

Unternehmen, àn denen der Eigenbetrieb beteilìgt ist'
6. die Übernahme von Bi.irgschaftðn und Verpflichtuñgen aus Gewährverträ9en und

d'ie Bestellung anderer Sicherheiten,
7. die Aufnahme ion Darlehen,bei der Geme'inde oder bei Drìtten und die Hin-

gabe von Dar'lehen des Eigenbetriebs an die Gemeinde'
g. ãie Bewilligung von nicht ìm l,/'irtschaftsplan einzeln ausgewiesenen

FreigebigkeiIs1ãistungen und die Annahme von Schenku'ngen je über 1.000 0M

im Einzelfal I,
9. d.ie E.inbringúng gemeindeeìgener GruÁdstücke in das SonCervermögen des

Eigenbetriebi iov+ie den Erwerb, die Veräußerung und die dinglìche Be-
laõtung von Grundstijcken und grundstúcksgleichen Rechten, wenn der liert im
Einzelfal I eigt,

'10. Verträge ü voñ GrundstÚcken oder bew n bei
einem jähr Pachtwert von ijber 2.000 'll. die Planun von Vorhaben (Lieferung, Ver-
kauf) des wenn das Vorhaben einen r als
.l5.000 

DM im Einzelfall verursacht,
12. die Zustimmung von Planijberschreitungen ìm Vermögensplan _und die Zustim-

rnung von erfoigsgefährdenden Mehraufwãndungen des trfoìgsplans, sofern sie
5.000 DM im EinzelfalI übersteigen,

'13. die Stundung von Forderungen im EìnzelfalI:
. - in unbeschränkter Höhe bei über 2 Monaten

- über einem
14. den Verzicht hla-

gung solcher den

Ãbsðnlug von der
Stre'itwert od zel-
falI I.000 DM übersteigt,.|5. den Abschìuß von vertiägen, die fijr die Gemeinde von erheblicher wirt-
schaftl'icher Bedeutung sind,.l6. die Bestelìung von Veltretern in die organe von Unternehmen und öffent-
lich-rechtlìcñen Körperschaften, an deneñ der Eigenbetrieb öeteiìi9t oder
bei

17. die
lB. die ' die Entscheidung über

die ung des Jahresver'lustes,
die gePlanten Fìnanzierungs-
mittel,

'19. die Entlastung des Blirgenneisters,
20. die Bestirmung des AbschluBprüfers,
.21. die Ernennung-, Einsteììung', Entlassung und sonstige personaìrechtliche

Entscheidungen von Angestel-lten, Arbeitern und Beamten des Eigenbetriebes
mit Ausnahmé von Aushilfsangestellten, Aushilfsarbeitern, Praktikanten und

anderen in Ausbildung stehenden Personen,
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12. die Ger'rährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowìe

ünterstúczr,rngen von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Rjch-ul inien fi.ir
Bedienstete des EigenbetrÍebes.

$o

Betri ebssausschuB

Fi.ir den E.igenbetrìeb v¡ird kein Betrjebsausschuß bestellt. Gemäß $ 9 Abs. 3
liBG entscheìdet somit der Geme.inderat über die dem Beirìebsausschuß kraft
Caseires zuger.r'ìesenen Aufoaben, soweit diese nicht dem Bürgermeìster durch
Setriebssabzung ganz oder teilwejse [.ibertragen vrerclen.

57

Aufgaben des Bürgermeìsters

Beschaffung von Vorräten im Rahmen e.iner wirtschaftlichen Lagerhaltung.

(2) In Crìngenden Angelegenheiten, d.ie nach Gesetz oder Satzung in der Zu-
ständigkeit des Gemeinderates sind, deren Erledigung jedoch nicht bis zu
eìner Gemeinderatssitzung aufgeschoben werden kann, entscheidet der Bür-
gerneister anstelle des Gemeinderates. Die Entscheidung und ihre Gründe
sind dem Gemeìnderat unverzügìich mitzuteilen.

(3) Der Bijrgermeister ist im Rahmen seiner Zuständ'igkeìt fi.jr die wirtschaft-
l'iche Fi.ihrung des Eigenbetriebs verantu¡ortlich.

(4) Der Bijrgermeìster vollzieht dìe Beschlüsse des Gemeinderates.

(5) Der Bürcermejs"er ìst Vor-qesetzter, Dienstvorgesetzter und oberste
Dìenstbehörde für aìle Bed'iensteten des Eigenbetrjebes.

$8

lli rtschaftsjahr

(ì) tlirtschaftsjahr des Eigenbetriebs jst das Kaìenderjahr.

(2) Vor Eeginn eines jeden t,,lirtschaftsjahres legt der Bürgermeister dem Ge-
meinderat einen l.lìrtschaftspìan zur Feststellung vor. Innerhalb von 6
Monten nach Ende des l,lirtschaftsjahres ist dem Gemeinderat ein Jahresab-
schluß und ein Lagebericht vorzuìegen.
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Inkrafttretea

Die Betriebssatzung tritt am l. Januar 1993 i¡l Kraft.

Stegen, den 15. Dezember '1992

lfi mrei s:

Ausgefertìgt: Stegen, den 15. Dezember 
.1992

Satzung verletzt worden sind.

( Kuster )
ster

(Kuster)
Bürgermeì ster

.t lE


